
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) 
Bundesgasse 3 

3003 Bern 

Verordnung des Bundesrats über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Min­

destbesteuerungsverordnung, MindStV); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 17. August 2022 hat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) den Regierungsrat des Kantons 

Uri eingeladen, zur Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Min­

destbesteuerungsverordnung, MindStV) Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme 

danken wir Ihnen bestens und äussern und dazu wie folgt: 

Der Regierungsrat begrüsst vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im internationalen 

Steuerrecht und zur Wahrung der Interessen der Schweiz das in der Verordnung aufgezeigte Vorge­

hen. Die thematische Zweiteilung der Verordnungsbestimmungen in den vorliegenden materiellen 

Teil und den künftig eher formelleren Teil wird als zielführend erachtet. 

Nach Auffassung des Regierungsrats stimmen die Verordnungsbestimmungen nicht in allen Punkten 

mit den Mustervorschriften überein und sind deshalb gegebenenfalls unvollständig. Zudem soll die 

Aufteilung der schweizerischen Ergänzungssteuer im interkantonalen Verhältnis in erster Linie nach 

dem Verursacherprinzip erfolgen. Es wird befürchtet, dass das im Verordnungsentwurf umschrie­

bene Modell dem Verursacherprinzip zu wenig Rechnung trägt. 

Der Regierungsrat beantragt, den vorliegenden Verordnungsentwurf einer vertieften technischen 

Prüfung zu unterziehen, damit der Vollzug in Einklang mit den Mustervorschriften der OECD/G20 er­

folgt und die Ergänzungssteuer verursachergerecht auf die Kantone verteilt wird . 



Der Regierungsrat verzichtet auf das Verfassen einer detaillierten Stellungnahme und verweist statt­

dessen auf die ausführliche Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und 

Finanzdirektoren (FDK). 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 28. Oktober 2022 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 
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